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Zeitschriftenformat
215 mm breit x 280 mm hoch

Satzspiegel
185 mm breit x 245 mm hoch
2 Spalten je 90 mm breit
U2 = 210 mm breit x 280 mm hoch
U3 = 210 mm breit x 280 mm hoch
U4 = 215 mm breit x 280 mm hoch

Nachlässe (bei Abnahme innerhalb 12 Monaten)

nach der Mengenstaffel nach der Malstaffel
2 Seiten 5% 2 Anzeigen 5%
3 Seiten 10% 3 Anzeigen 10%
4 Seiten 15% 4 Anzeigen 15%

Jede weitere Schaltung wird mit 20% rabattiert.

Zuschläge
Platzierungswünsche werden, soweit technisch
realisierbar, berücksichtigt.
1. Umschlagseite (Titel) nur auf Anfrage möglich.
2. Umschlagseite + 20%
3. Umschlagseite + 15 %
4. Umschlagseite + 30%
Platzierungswünsche und Konkurrenzausschluss für
den Inhalt der Zeitschrift werden mit 10% Zuschlag
berechnet.

Beihefter
2-seitig 150,– €; 4-seitig 175,– €,
6-seitig 200,– €; 8-seitig 225,– € per “ Ex.
Alle Preise zzgl. MwSt.
Mehrseitige Beihefter und Formate auf Anfrage.
Nur Belegung der Gesamtauflage möglich. Preise
ohne Nachlässe.

Lieferadresse für Beilagen + Beihefter
Auflage 6.530 Exemplare (keine Gebietsteilbelegung
möglich) lose Beilagen im Sinne der postalischen
Bestimmungen bis zu einem Stückgewicht von 25g
kosten je “ Ex. 180,– € zzgl. MwSt. plus Postgebühr.
Schwerere Beilagen auf Anfrage. Höchstformat 200 x
270 mm. Beilagenlieferung bitte an

Druckhaus Tecklenborg
Siemensstraße 4, 48565 Steinfurt

Bei Beilagen werden keine Rabatte gewährt. Anliefe-
rung der Beilagen spätestens 20 Tage vor dem
Erscheinungstermin.

Digitale Datenübermittlung
FTP-Upload nach telefonischer Absprache möglich
Dateiformate: pdf, eps, tif, jpg
Hardware: Apple Macintosh und Windows PC

Druck- und Bindeverfahren
Offsetdruck, (Duplex, Triplex und Vierfarb),
Fadenheftung.

Druckauflage
6.530 Exemplare

Satzspiegelüberschreitung, Anschnitt
ist sowohl bei Schwarzweiß- als auch bei Farb-
insertion ab 1/1 Seite (Aufschlag 10%) möglich.
3 mm Beschnittzugabe je Seitenrand.

Farbanzeigen
Gültig ist die Euroskala. Farbtöne, die nicht mit den
Farben der verwendeten Farbskala zu erreichen sind,
werden als Sonderfarben separat berechnet. Farb-
abweichungen liegen im Toleranzbereich des Druck-
verfahrens. Einzelheiten auf Anfrage.

Bund-Durchdruck
ist sowohl bei Schwarz-weiß- als auch bei Farbinser-
tion ab 2/1 Seiten (ohne Mehrkosten) möglich. Für
Bund-Durchdruck je Seitenteil 3 mm (Lumbeck) zuzüg-
lich Beschnitt je Seitenrand 3 mm.

Erscheinungsweise
6 x jährlich siehe gültigen Terminplan

Provision
Agenturvergütung: 15%
(ohne etwaige Nebenkosten, bei bereits laufenden
Verträgen entfällt diese Provision).

Rücktrittsrecht
Nur schriftlich.
Für alle Anzeigen 2 Wochen vor Anzeigenschluss.

Zahlungsbedingungen
Zahlung sofort nach Rechnungserhalt ohne Abzug.
Bei Vorauszahlung, die bis zum Erstverkaufstag ein-
geht, 3% Skonto, sofern ältere Rechnungen nicht
überfällig sind.

Bankverbindung
Kreissparkasse Steinfurt
Konto-Nr. 9 026 261 (BLZ 403 510 60)
IBAN: DE77403510600009026261
Swift Code: WELADED1STF

Postbank Dortmund
Konto-Nr. 398-466 (BLZ 440100 46)
IBAN: DE64440100460000398466
Swift Code: PBNKDEFF
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S: Satzspiegelformat
A: Anschnittformat

Terminplan 2010

26. 01. 2010

25. 03. 2010

26. 05. 2010

23. 07. 2010

23. 09. 2010

25.11. 2010

07. 01. 2010

03. 03. 2010

03. 05. 2010

05. 07. 2010

03. 09. 2010

05.11. 2010

15. 01. 2010

10. 03. 2010

10. 05. 2010

12. 07. 2010

10. 09. 2010

12.11. 2010

Preise / Beilagen / Formatübersicht

ErscheinungsterminAusgabe Anzeigenschluss Druckunterlagenschluss

Format Spalten- Satzspiegel Grundpreis
anzahl Breite/Höhe schwarz 2-farbig* 4-farbig*

1/1 185 x 245 2.650,– 3.290,– 4.570,–

2/3 quer 185 x 165 1.850,– 2.460,– 3.680,–

2/3 hoch 121 x 245 1.850,– 2.460,– 3.680,–

1/2 quer 185 x 122 1.460,– 2.050,– 3.230,–

1/2 hoch 190 x 245 1.460,– 2.050,– 3.230,–

1/3 quer 185 x 82 1.015,– 1.610,– 2.800,–

1/3 hoch 58 x 245 1.015,– 1.610,– 2.800,–

1/4 quer 185 x 60 810,– 1.400,– 2.580,–

1/4 hoch 43 x 245 810,– 1.400,– 2.580,–

1/4 hoch 90 x 122 810,– 1.400,– 2.580,–

1/8 hoch 143 x 122 480,– 710,– 1.170,–

1/8 quer 190 x 60 480,– 710,– 1.170,–

2/1 Seite
S: 400 x 250 mm
A: 430 x 280 mm

1/1 Seite
S: 185 x 245 mm
A: 215 x 280 mm

2/3 Seite quer
S: 185 x 165 mm
A: 215 x 189 mm

1/3 Seite quer
S: 185 x 82 mm

A: 215 x 106 mm

1/4 Seite hoch
S: 43 x 246 mm
A: 61 x 280 mm

1/4 Seite hoch
S: 90 x 122 mm

A: 108 x 146 mm

1/4 Seite quer
S: 185 x 60 mm
A: 215 x 84 mm

1/8 Seite quer
S: 90 x 60 mm
A: 108 x 84 mm

1/2 Seite hoch
S: 90 x 245 mm

A: 108 x 280 mm

1/2 Seite quer
S: 185 x 122 mm
A: 215 x 142 mm

1/8 Seite hoch
S: 43 x 122 mm
A: 61 x 137 mm

Millimeterpreis je 43 mm breite Zeile € 3,90
Alle angegebenen Preise erhöhen sich um die jeweils gültige Mehrwertsteuer.
* Preise für Zusatzfarben nach Euroskala. Preise für Schmuckfarben auf Anfrage.

Farbzuschläge sind nicht rabattfähig

Kombi-Anzeigen: Bei einer Mehrfachbelegung in , + werden Ihnen Sonderrabatte gewährt.

1/3 Seite hoch
S: 58 x 245 mm
A: 76 x 280 mm

74 = 1/2010

75 = 2/2010

76 = 3/2010

77 = 4/2010

78 = 5/2010

79 = 6/2010



1.„Anzeigenauftrag“imSinnedernachfolgendenallgemeinen
GeschäftsbedingungenistderVertragüberdieVeröffentlichung
einerodermehrererAnzeigeneinesWerbungstreibendenoder
sonstigenInserentenineinerDruckschriftzumZweckederVer-
breitung.
2.AnzeigenaufträgesindinnerhalbdesZeitraumesabzuwickeln,
derfürdieBerechnungdesNachlassesmaßgebendist.Wirdein
AuftragausUmständennichterfüllt,diederVerlagnichtzuver-
tretenhat,sohatderAuftraggeber,unbeschadetetwaigerweite-
rerRechtspflichten,keinenAnspruchaufNachlassfürdenerteil-
tenAuftrag.SolltederNachlassbereitsgewährtsein,soister
zurückzugewähren.
3.FürdieAufnahmevonAnzeigeninbestimmtenPlätzender
DruckschriftwirdkeineGewährgeleistet,esseidenn,daßder
AuftraggeberdieGültigkeitdesAuftragesausdrücklichdavon
abhängiggemachthatunddieGegenbestätigungdesVerlages
vorliegt.
4.Anzeigen,dieaufGrundihrerredaktionellenGestaltungnicht
alsAnzeigeerkenntlichsind,könnenvomVerlagalssolchekennt-
lichgemachtwerden.
5.DerVerlagbehältsichvor,Anzeigenaufträge–aucheinzelne
AbrufeimRahmeneinesAbschlusses–wegendesInhalts,der
HerkunftoderdertechnischenFormnacheinheitlichen,sachlich
gerechtfertigtenGrundsätzenabzulehnen.
6.BeilagenaufträgesindfürdenVerlagerstnachVorlageeines
MustersderBeilageundderenBilligungbindend.Beihefter,die
durchFormatundAufmachungbeimLeserdenEindruckeines
BestandteilsderZeitschrifterweckenoderFremdanzeigenenthal-
ten,werdennichtangenommen.
7.FürdierechtzeitigeLieferungdesAnzeigentextesundeinwand-
freierDruckunterlagenoderderBeilagenistderAuftraggeber
verantwortlich.Fürerkennbarungeeigneteoderbeschädigte
DruckunterlagenfordertderVerlagunverzüglichErsatzan.Der
VerlaggewährleisteteinwandfreieWiedergabederAnzeigeim
RahmendertechnischenMöglichkeitendesDruckverfahrens.
8.DerAuftraggeberhatbeiganzoderteilweiseunleserlichem,
unrichtigemoderbeiunvollständigemAbdruckderAnzeige
AnspruchaufZahlungsminderungodereineEinwandfreieErsatz-
anzeige,abernurindemAusmaß,indemderZweckderAnzeige
beeinträchtigtwurde.LässtderVerlageineihmhierfürgestellte
angemesseneFristverstreichenoderistdieErsatzanzeigeerneut
nichteinwandfrei,sohatderAuftraggebereinRechtaufZah-
lungsminderungoderRückgängigmachungdesAuftrages.Scha-
densersatzansprücheauspositiverForderungsverletzungund
VerschuldenbeiVertragsabschlusssind–auchbeitelefonischer
Auftragsteilung–ausgeschlossen;Schadensersatzansprücheaus
UnmöglichkeitderLeistungundVerzugsindbeschränktaufErsatz
desvorhersehbarenSchadensundaufdasfürdiebetreffende

AnzeigeoderBeilagezuzahlendeEntgelt.DiesgiltnichtfürVor-
satzundgrobeFahrlässigkeitdesVerlegers,seinesgesetzlichen
VertretersundseinesErfüllungsgehilfen.EineHaftungdesVerla-
gesfürSchädenwegendesFehlerszugesicherterEigenschaften
bleibtunberührt.
ImkaufmännischenGeschäftsverkehrhaftetderVerlagdarüber
hinausauchnichtfürgrobeFahrlässigkeitvonErfüllungsgehilfen;
indenübrigenFällenistgegenüberKaufleutendieHaftungfür
grobeFahrlässigkeitdemUmfangnachaufdenvoraussehbaren
SchadenbiszurHöhedesbetreffendenAnzeigenentgelts
beschränkt.
Reklamationenmüssen–außerbeinichtoffensichtlichenMängeln
–innerhalbvon2WochennachErscheinenderAnzeigedurch
eingeschriebenenBriefgeltendgemachtwerden.
9.BeifernmündlichaufgegebenenAnzeigenbzw.beifernmünd-
lichveranlasstenÄnderungenundAbbestellungenübernimmtder
VerlagkeineHaftung.
SindetwaigeMängelbeidenDruckunterlagennichtsofort
erkennbar,sondernwerdensieerstbeimDruckvorgangdeutlich,
sohatderWerbungstreibendebeiungenügendemAbdruckkeine
Ansprüche.
ImFallehöhererGewalterlischtjedeVerpflichtungaufErfüllung
vonAufträgenundLeistungenvonSchadensersatz.Insbesondere
wirdauchkeinSchadensersatzfürnichtodernichtrechtzeitigver-
öffentlichteAnzeigengeleistet.
DerAuftraggeberträgtalleindieVerantwortungfürdenInhalt
unddierechtlicheZulässigkeitderfürdieInsertionzurVerfügung
gestelltenText-undBildunterlagen.DemAuftraggeberobliegtes,
denVerlagvonAnsprüchenDritterfreizustellen,diediesenaus
derAusführungdesAuftrages,auchwennersistiertseinsollte,
gegendenVerlagerwachsen.DerVerlagistnichtverpflichtet,
AufträgeundAnzeigendaraufhinzuprüfen,obdurchsieRechte
Dritterbeeinträchtigtwerden.
ErscheinensistierteAnzeigen,sostehenauchdemAuftraggeber
darauskeinerleiAnsprüchegegendenVerlagzu.
10.ProbeabzügewerdennuraufausdrücklichenWunschgelie-
fert.DerAuftraggeberträgtdieVerantwortungfürdieRichtigkeit
derzurückgesandtenProbeabzüge.SendetderAuftraggeber
denihmrechtzeitigübermitteltenProbeabzugnichtfristgemäß
zurück,sogiltdieGenehmigungzumDruckalserteilt.
11.DerVerlagkannbeiZahlungsverzugdieweitereAusführung
deslaufendenAuftragesbiszurBezahlungzurückstellenundfür
dierestlichenAnzeigenVorauszahlungverlangen.BeiVorliegen
begründeterZweifelanderZahlungsfähigkeitdesAuftraggebers
istderVerlagberechtigt,auchwährendderLaufzeiteinesAnzei-
genabschlussesdasErscheinenweitererAnzeigenohneRücksicht
aufeinursprünglichvereinbartesZahlungszielvonderVoraus-
zahlungdesBetragesundvondemAusgleichoffenstehender
Rechnungsbeträgeabhängigzumachen.

12.DerVerlagliefertmitderRechnungaufWunscheinenAnzei-
genbeleg.JenachArtundUmfangdesAnzeigenauftrageswer-
denAnzeigenausschnitte,BelegseitenundvollständigeBelegnum-
merngeliefert.KanneinBelegnichtmehrbeschafftwerden,so
trittanseineStelleeinerechtsverbindlicheBescheinigungdesVer-
lagesüberdieVeröffentlichungundVerbreitungderAnzeige.
13.AuseinerAuflagenminderungkannbeieinemAbschlussüber
mehrereAnzeigennurdanneinAnspruchaufPreisminderung
hergeleitetwerden,wennimGesamtdurchschnittdesmitder
erstenAnzeigebeginnendenInsertionsjahresdieinderPreisliste
oderaufandereWeisegenanntedurchschnittlicheAuflageoder
–wenneineAuflagenichtgenanntist–diedurchschnittlichver-
kaufte(beiFachzeitschriftenggf.diedurchschnittlichtatsächlich
verbreitete)AuflagedesvergangenenKalenderjahresunterschrit-
tenwird.EineAuflagenminderungistnurdanneinzurPreismin-
derungberechtigterMangel,wennsieummehrals20%beträgt.
DarüberhinaussindbeiJahresabschlüssenPreisminderungsan-
sprücheausgeschlossen,wennderVerlagdemAuftraggebervon
demAbsinkenderAuflagesorechtzeitigKenntnisgegebenhat,
dassdieservorErscheinenderAnzeigevomVertragzurücktreten
konnte.
14.BeiChiffre-AnzeigenwerdenEinschreibebriefeundEilbriefe
nuraufdemnormalenPostwegeweitergeleitet.DieEingängeder
Chiffre-Anzeigenwerden4Wochenaufbewahrt.Zuschriften,die
indieserFristnichtabgeholtsind,werdenvernichtet.Wertvolle
UnterlagensendetderVerlagzurück,ohnedazuverpflichtetzu
sein.DerVerlagbehältsichimInteresseundzumSchutzdesAuf-
traggebersdasRechtvor,dieeingehendenAngebotezurAus-
schaltungvonMissbrauchdesChiffre-DiensteszuPrüfzweckenzu
öffnen.ZurWeiterleitungvongeschäftlichenAnpreisungenund
VermittlungsangebotenistderVerlagnichtverpflichtet.
15.DiePflichtzurAufbewahrungvonDruckunterlagenendet
3MonatenachErscheinenderjeweiligenAnzeige,sofernnicht
ausdrücklicheineandereVereinbarunggetroffenwordenist.
DruckunterlagenwerdennuraufWunschzurückgesandt.
16.SindkeinebesonderenGrößenvorschriftengegeben,sowird
dienachArtderAnzeigeübliche,tatsächlicheAbdruckhöheder
Berechnungzugrundegelegt.
17.ErfüllungsortistderSitzdesVerlages.Gerichtsstandist,soweit
dasGesetzzwingendnichtsanderesvorsieht,derSitzdesVerla-
ges.FürdenFall,dassderWohnsitzodergewöhnlicheAufent-
haltsortdesAuftraggeberszumZeitpunktderKlageerhebung
unbekanntist,sowiefürdenFall,dassderAuftraggebernach
VertragsabschlussseinenWohnsitzodergewöhnlichenAufenthalt
ausdemGeltungsbereichdesGesetzesverlegt,istalsGerichts-
standderSitzdesVerlagesvereinbart.

AllgemeineGeschäftsbedingungen

Kurz-Charakteristik

ist das führende Kult- und Szenemagazin
der künstlerischen und professionellen
Schwarzweißfotografie. Es stellt außerge-
wöhnliche Werke internationaler Schwarz-
weißfotografen vor, schildert ihre Intentio-
nen und Arbeitsweisen und beobachtet
den Markt für die kommerzielle und künst-
lerische Fotografie.
SCHWARZWEISS zeigt nicht nur historische
und aktuelle Werke großer Fotografen,
sondern beschreibt auch die Techniken,
Vorgehensweisen und das Handwerks-
zeug, das zur Anwendung kommt.
Dazu gehören Berichte über Innovationen
ebenso wie über die klassischen und
digitalen Aufnahme- und Verarbeitungs-
verfahren, ihren Einsatz und die dazu
erforderlichen Geräte. Die Vorstellung von

Kameras, Objektiven und Zubehör vom
Kleinbild bis zum Großformat und den
speziell in der Schwarzweißfotografie
zum Einsatz kommenden Filmen,
Chemikalien und Papieren wird ebenso
besondere Aufmerksamkeit gewidmet
wie der digitalen Schwarzweißfotografie.
Laborgeräte und Dunkelkammerzubehör
für die Selbstverarbeitung oder auch den
Fachbetrieb sind Themen, die regelmäßig
behandelt werden. Kompetente Artikel zu
den Themen Bildpräsentation, zur Archi-
vierung und Konservierung von Fotogra-
fien nehmen einen wichtigen Raum ein.
SCHWARZWEISS ist für jeden engagier-
ten Fotografen und Fotoliebhaber, Galeri-
sten, Art-Director und Art-Buyer eine
unverzichtbare Lektüre.
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